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Noch einmal: Zum qualifizierten 
Verschulden bei unterlassener 
Wertdeklaration 
 
Der BGH hat mit seiner Entscheidung 
vom 06.06.2007, Az. I 121/04, (= 
TransportR. 2007, S. 423) seine zu-
nehmend restriktive Rechtsprechung 
zum qualifizierten Verschulden des 
Frachtführers fortgeschrieben. 
 
Gegenstand der Entscheidung war der 
Diebstahl von 800 Computerfestplatten 
mit einem Werte von rund EUR 
70.000,-, welche während der Nacht 
auf einem unbewachten Parkplatz in 
Frankreich aus einem Planen-LKW 
gestohlen wurden, in welchem der 
Fahrer übernachtete. 
 
Dem Frachtführer war vor Übernahme 
der Sendung weder der Inhalt, noch 
der Wert der Sendung bekannt ge-
macht worden. 
 
In der Vergangenheit hat die Recht-
sprechung bei gleich gelagerten Sen-
dungsdiebstählen regelmäßig ein qua-
lifiziertes Verschulden gem. Art. 29 
CMR angenommen. 
 
Unabhängig davon, ob dem Frachtfüh-
rer Inhalt und Wert der jeweiligen Sen-
dung bekannt war, oder nicht. 
 
 

Mit seiner o. g. Entscheidung hat der 
BGH indes nunmehr festgeschrieben, 
dass die Haftung des Frachtführers auf 
den sich nach Art. 23 CMR (entspre-
chend rund EUR 7.200,-) ergebenden 
Haftungshöchstbetrag begrenzt sei. 
 
Und zwar mit der Begründung, dass 
ein Frachtführer, welchem der beson-
dere Wert einer Sendung nicht bekannt 
sei, kein Bewusstsein für eine “beson-
dere Gefahrenlage“ entwickeln könne. 
 
Dann aber könne dem Frachtführer 
auch nicht vorgeworfen werden leicht-
fertig i.S.d. Art. 29 CMR i.V.m. § 435 
HGB gehandelt zu haben. 
 
Voraussetzung für einen entsprechen-
den Vorwurf wäre nämlich, dass sich 
der Frachtführer in krasser Weise über 
die Sicherheitsinteressen der Ver-
tragspartner hinweggesetzt hat, wobei 
sich subjektiv dem Handelnden die 
Erkenntnis aufdrängen muss, dass 
wahrscheinlich ein Schaden entstehen 
werde.  
 
Ist dem Frachtführer aber eine “beson-
dere Gefahrenlage“ nicht bekannt, 
kann sich der Frachtführer mit dem 
Abstellen eines Planen-LKW auf einem 
unbewachten Parkplatz über Nacht in 
Frankreich auch nicht in krasser Weise 
über die Sicherheitsinteressen seines 
Vertragspartners hinwegsetzen. 
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So der BGH. 
 
Die vorangestellten Erwägungen des 
BGH sind auch auf andere Schadens-
fälle (bspw. im innerdeutschen Ver-
kehr, auf Lagerverluste, o. ä.) zu über-
tragen und sind damit grundsätzlicher 
Natur. 
 
Dass wird die Spediteure, Verkehrshaf-
tungsversicherer, pp. unserer Man-
dantschaft freuen. 
 
Für die Transportversicherer wird die 
auf ein qualifiziertes Verschulden des 
Frachtführers gestützte Regressfüh-
rung erneut schwieriger. 
 
Aus unserer Sicht ist es den Trans-
portversicherern insoweit angeraten, 
ihre Versicherungsnehmer, welche 
regelmäßig Güter mit einem besonde-
ren Wert versenden, anzuweisen, den 
Frachtführer bei Auftragserteilung 
grundsätzlich auf den jeweiligen Wert 
der Ware hinzuweisen. 
 
Ein kurzer Vermerk “Sendungswert = 
EUR ....“ auf dem Beförderungsauftrag 
dürfte insoweit genügen. 
 
Wobei der BGH bei Paketdiensten be-
reits bei einem Warenwert von EUR 
2.500,- von einem besonderen Sen-
dungswert ausgeht. 
 
Überlegenswert könnte es auch sein, 
die Verpflichtung des Versicherungs-
nehmers, den Frachtführer grundsätz-
lich auf einen besonderen Sendungs-
wert hinzuweisen, als Obliegenheit in 
dem (Transport-) Versicherungsvertrag 
zu statuieren. 
 
 
Grimme 
 
 
 
 
 

Die Übergangsregelungen des neu-
en VVG 
 
Am 01.01.2008 tritt das neue VVG in 
Kraft. Es stellt sich die Frage, welche 
Übergangsregelungen für. sog. Altver-
träge gelten, die vor dem genannten 
Datum geschlossen wurden. Hierfür 
enthält das Einführungsgesetz zum 
VVG (EGVVG) Übergangsvorschriften, 
die im folgenden kurz dargestellt wer-
den sollen.  
 
Für ab dem 01.01.2008 abgeschlosse-
ne Verträge gilt das neue Recht sofort. 
Für Altverträge gelten die Übergangs-
vorschriften in den Art. 1-6 EGVVG. 
Das Gesetz gilt dann für alle ab die-
sem Tag geschlossenen Versiche-
rungsverträge (sog. Neuverträge). Dies 
ergibt sich aus dem Umkehrschluss 
des Art. 1 Abs. 1 EGVVG, wo geregelt 
wird, wie mit vor dem 01.01.2008 ge-
schlossenen Versicherungsverträgen 
umzugehen ist.  
 
Das alte VVG tritt gem. Art. 10 Abs. 2 
Nr. 1 EGVVG gleichzeitig mit dem 
Start des neuen Gesetzes außer Kraft. 
Nach Art. 1 Abs. 1 EGVVG besteht 
eine generelle Übergangszeit von ei-
nem Jahr, d.h. für bis zum 01.01.2008 
geschlossene Verträge (Altverträge) 
gilt bis zum 31.12.2008 das alte VVG 
und danach das neue Recht. Für Alt-
verträge besteht mithin eine „Schon-
zeit“ von einem Jahr, bis das neue 
VVG auch für diese maßgeblich ist. 
Dies gilt auch für Versicherungsfälle, 
die bis zum 31.12.2008 eintreten, wel-
che nach altem Recht abgewickelt 
werden.  
 
Als Ausnahme vom Grundsatz der 
Rückwirkung sind aber einige Vor-
schriften des neuen VVG, die – wie z. 
B. neue Publizitätsvorschriften, Anzei-
gepflichten usw. – beim Abschluss des 
Vertrages zu beachten sind, auch nach 
Ablauf der Übergangszeit für Altverträ-
ge nicht anwendbar; es gelten statt-
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dessen die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses maßgeblichen Vor-
schriften.  
 
Das neue VVG schafft die Ausschluss-
frist des § 12 Abs. 3 VVG a. F. ersatz-
los ab. Nach Art. 1 Abs. 4 EGVVG ist 
die Ausschlussfrist auch nach dem 
01.01.2008 anzuwenden, wenn sie 
vorher zu laufen begonnen hat. D.h.: 
Die Frist wird nicht durch das Inkraft-
treten des neuen VVG gekappt, son-
dern läuft „normal“ ab. Der Versicherer 
darf bei Altverträgen auch während der 
Übergangszeit im Jahr 2008 die Frist 
noch setzten. Dies ergibt sich daraus, 
dass Art. 1 Abs. 1 EGVVG ohne Ein-
schränkung „das Gesetz über den Ver-
sicherungsvertrag“ a. F. für anwendbar 
erklärt und die Begründung von „Rech-
ten der Vertragsparteien“ spricht.  
 
Nicht geregelt wurde, ob der Versiche-
rer die Frist ab 2008 setzten darf, wenn 
seine AVB eine dementsprechende 
Bestimmung enthalten. Hier müsste 
gelten:  Ausschlussfristen in Altverträ-
gen sind bis zum 01.01.2009 wegen 
der gesetzlichen Übergangsregelun-
gen als anwendbar anzusehen, da-
nach allerdings wegen des Verstoßes 
gegen das gesetzliche Leitbild – das 
hier durch Streichung des § 12 Abs. 3 
VVG a. F. geprägt ist  – nicht mehr.  
 
Art. 3 EGVVG regelt den Übergang bei 
der Verjährungsanpassung. Ansprüche 
(nicht allein der Versicherungsvertrag), 
die ab dem Stichtag 01.01.2008 ent-
stehen (also fällig werden), unterliegen 
nach Art. 3 Abs. 1 EGVVG der neuen 
dreijährigen Verjährungsfrist gem. § 
195 BGB. Die Frist ist damit länger als 
die bisher generelle Frist von zwei Jah-
ren. Sie ist kürzer als die speziellen 
Fristen für die Lebens- und Berufungs-
unfähigkeitsversicherung von fünf Jah-
ren.  
 
Art. 3 Abs. 2 EGVVG betrifft die Zwei-
jahresfrist des § 12 Abs. 1 A. 1 VVG a. 

F. Diese ist kürzer als die neue Regel-
frist von drei Jahren gem. § 195, 199 
BGB. Für die Vollendung der Verjäh-
rung (Ablauf der Frist) ist der Zeitpunkt 
maßgeblich, zu dem die kürzere Frist 
abläuft. Sie behält also auch über den 
31.12.2007 hinaus Geltung, wenn der 
Anspruch bereits vor dem 01.01.2008 
entstanden ist.  
 
Einen besonderen Aufwand auf Seiten 
des Versicherers wird das für Be-
standsverträge vorgesehene Umstel-
lungsverfahren mit sich bringen. Für 
die Umstellung der Altverträge hat der 
Gesetzgeber ein besonderes Verfah-
ren vorgesehen. Nach Art. 1 Abs. 3 
EGVVG darf der Versicherer seine 
AVB für Altverträge, soweit diese von 
den Vorschriften des neuen VVG ab-
weichen, zum 01.01.2009 einseitig oh-
ne Zustimmung des VN an das neue 
VVG anpassen, wenn er dem VN die 
geänderten Bedingungen unter Kennt-
lichmachung der Unterschiede späte-
stens einen Monat vor dem 01.01.2009 
in Textform mitteilt. Dieses Verfahren 
ist aufwendig, weil üblicherweise gleich 
mehrere Generationen von Altbedin-
gungen umzustellen sind, so dass es 
sich – je nach Versicherer – um hun-
derttausende von Verträgen handeln 
kann. 
 
Eine Notwendigkeit der Anpassung 
besteht schon wegen des AGB-
Rechts. AVB sind üblicherweise allge-
meine Geschäftsbedingungen, die der 
Inhaltskontrolle der §§ 305 ff. BGB un-
terliegen. Nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB 
sind Bestimmungen in AGB unwirk-
sam, wenn sie den Vertragspartner 
des Verwenders entgegen dem Gebot 
von Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligen. Das ist nach § 307 
Abs. 2 BGB im Zweifel anzunehmen, 
wenn eine Bestimmung mit wesentli-
chen Grundgedanken der gesetzlichen 
Regelung, von der abgewichen wird, 
nicht zu vereinbaren ist.  
 



NEWSLETTER #05/2007  - 4 - 

Es besteht ein konkretes AGB Risiko. 
Ohne Umstellung können Klauseln, die 
gegen halbzwingende Vorschriften des 
neuen VVG verstoßen oder mit we-
sentlichen Grundgedanken der neuen 
gesetzlichen Regelung nicht mehr ver-
einbar sind (§ 307 Abs. 1 Nr. 1 BGB) 
unwirksam sein.  
 
Für die Versicherer wird dieses Um-
stellungsverfahren einen erheblichen 
Aufwand mit sich bringen, da meist 
mehrere Generationen von Altbedin-
gungen umgestellt werden müssen. 
Der Versicherer muss also nicht nur 
seine aktuell verwendeten AVB einer 
Kontrolle auf Vereinbarkeit mit dem 
neuen Recht unterziehen, sondern 
auch alle Altgenerationen, soweit diese 
noch Vertragsgrundlage in laufenden 
Versicherungsverträgen sind, umstel-
len.  
 
Bei Anpassung der AVB an das neue 
VVG muss die Änderungsmitteilung 
also bis zum 30.11.2008 zugegangen 
sein, die Beweislast trägt der Versiche-
rer. Zulässig ist es natürlich, die Ände-
rung bereits im Laufe des Jahres 2008 
mit Wirkung zum 01.01.2009 vorzu-
nehmen.  
 
Zu beachten ist, dass eine Bedin-
gungsanpassung nur insoweit zulässig 
ist, als sie aufgrund einer Änderung 
des bisherigen Rechts geboten ist. 
Dies ist immer der Fall, wenn eine Be-
dingung einer zwingenden oder halb-
zwingenden Vorschrift des VVG wider-
spricht.  
 
Will der Versicherer Verträge aus dem 
Bestand ändern, bedeutet dieses 
enormen Aufwand. Nach Art. 1 Abs. 3 
EGVVG ist Änderungsvoraussetzung, 
dass er „die geänderten Versiche-
rungsbedingungen … in Textform mit-
teilt“, so dass es erforderlich ist, die 
Bedingungen tatsächlich auszuhändi-
gen und nicht nur einen Verweis auf 
eine Internetseite zu geben oder anzu-

bieten, die Bedingungen anfordern zu 
können.  
 
 Meyer 
  
 
 
Bei einem multimodalem Transport 
unter Einschluss einer Seestrecke 
endet diese spätestens mit dem Be-
ginn der Verladung des Gutes auf 
das Beförderungsmittel, mit dem 
der nachfolgende Landtransport 
durchgeführt werden soll.  
 
Die Entscheidung des BGH vom 
28.07.2007, Az. I ZR 138/04 ist eine 
Ergänzung des Urteil BGHZ 164, 394.  
 
Der Entscheidung liegt folgender Tat-
bestand zu Grunde: 
 
Die Klägerin ist Transportversicherer 
der M. AG (VN). Sie nimmt die Beklag-
te, die von der VN mit dem Transport 
von Druckmaschinen von Bremerha-
ven über Portsmouth/ Virginia nach 
Durham/ North Carolina beauftragt 
worden war, wegen der am 27.02.2002 
im Hafen von Portsmouth eingetrete-
nen Beschädigung einer Druckmaschi-
ne aus abgetretenem Recht auf Scha-
densersatz in Anspruch. 
 
Die streitgegenständliche Kiste 405 
befand sich während des Seetrans-
ports von Bremerhaven nach Ports-
mouth zusammen mit einer weiteren 
Kiste auf einen für den Umschlag be-
nutzten sog. Mafi-Trailer. Nach der 
Ankunft in Portsmouth wurden die Ki-
sten auf dem Trailer aus dem Schiff 
heraus in eine etwa 300 m entfernte 
Lagerhalle gezogen, um dort auf einen 
Lkw verladen zu werden. Die Siche-
rungsketten wurden gelöst und die 
zweite auf dem Trailer befindliche Kiste 
wurde auf den Lkw verladen und so-
dann wurde der Trailer rangiert, um die 
streitgegenständliche Kiste besser ver-
laden zu können. Die nunmehr nicht 
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mehr gesicherte Kiste stürzte hierbei 
auf den Boden. An ihrem Inhalt ent-
stand ein Schaden in Höhe von EUR 
232.673,08. Für eine neue Verpackung 
sowie zwei Schadensgutachten fielen 
Kosten in Höhe von 4.679,00 Euro und 
5.397,25 US $ an.  
 
Die Klägerin hat die Beklagte aus ihr 
von der VN und der Empfängerin ab-
getretenem Recht auf Zahlung von 
237.352,08 Euro und 5.397,25 US $ 
nebst Zinsen vor dem Landgericht in 
Anspruch genommen.  
 
Seitens des Landgerichts wurde die 
Auffassung vertreten, die Haftung der 
Beklagten sei gem. § 660 Abs. 1 HGB 
auf zwei Rechnungseinheiten je Kilo-
gramm Rohgewicht der beschädigten 
Maschine beschränkt, und hat der Kla-
ge daher nur in diesem Unfang statt-
gegeben.  
 
Die Berufung der Klägerin hat zur an-
tragsgemäßen Verurteilung der Be-
klagten geführt, da das Berufungsge-
richt nicht die Haftungsbeschränkun-
gen des Seefrachtrechts, sondern die 
für die Fracht auf der Straße maßgeb-
liche Bestimmung des § 431 Abs. 1 
HGB für anwendbar gehalten hat.  
 
Mit der vom Berufungsgericht zugelas-
senen Revision strebt die Beklagte die 
Wiederherstellung des landgerichtli-
chen Urteils an. Die Klägerin bean-
tragt, das Rechtsmittel zurückzuwei-
sen.  
 
Der BGH hat die Revision auf Kosten 
der Beklagten zurückgewiesen und 
hierzu folgendes ausgeführt: 
 
Das Berufungsgericht hat die Klage zu 
Recht für begründet erachtet und hier-
zu ausgeführt: 
 
Da die Parteien auch im Berufungsver-
fahren ausdrücklich von der Geltung 
deutschen Rechts ausgegangen seien, 

sei die Anwendbarkeit deutschen 
Rechts gegeben. Da der zwischen den 
Parteien geschlossene Frachtvertrag 
die Beförderung mit verschiedenarti-
gen Beförderungsmitteln vorgesehen 
habe und der Schadensort bekannt 
sei, sei das deutsche Recht auch für 
die Ermittlungen des hypothetischen 
Teilstreckenrechts maßgeblich. Dem-
nach stünde fest, das gem. § 452a S. 1 
HGB der Frachtführer nach den 
Rechtsvorschriften haftet, die auf dem 
Vertrag über eine Beförderung auf der 
Teilstrecke anzuwenden wären, auf 
der die Beschädigung eingetreten sei. 
Da die Beklagte sich in dem Multimo-
dal Transport Bill of Lading als Carrier 
bezeichnet hat, gingen die Parteien zu 
Recht davon aus, dass die Beklagte 
den Selbsteintritt erklärt habe, so dass 
sie jedenfalls gem. § 458 S. 2 HGB die 
Pflichten eines Frachtführers oder Ver-
frachters hat.  
 
Weiter ist das Berufungsgericht davon 
ausgegangen, dass der Schaden 
schon der dem Landtransportrecht un-
terliegenden Teilstrecke zuzuordnen 
sei. Die Umschlagsleistung habe kei-
nen unselbstständigen Annex der Be-
förderung über See, sondern als orts-
bezogene Güterbeförderung gemäß 
der mit der gesetzlichen Regelung des 
multimodalen Transports verfolgten 
Intension eine selbstständige Teilstre-
cke dargelegt. Da die streitgegen-
ständliche Sendung eine Strecke von 
mehreren hundert Metern habe zurück-
legen müssen, um auf den Lkw bela-
den zu werden, handelte es sich hier 
um eine Beförderung. Ferner sei davon 
auszugehen, dass die Umladephase 
wegen ihres besonderen Aufwandes 
auch eigenes Gewicht besäße, denn 
die Kisten seien zu kranen gewesen 
und hätten zudem wegen ihres Ge-
wichts und ihrer Abmessung auf Mafi- 
Trailern transportiert werden müssen, 
wobei die besonderen Anweisungen 
der VN für Kranung und Laschung zu 
berücksichtigen gewesen seien. Der 
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Schaden sei auf jeden Fall in einer 
Phase eingetreten, die nicht mehr dem 
Löschen aus dem Schiff, sondern dem 
Beladen des Lkws zuzurechnen sei. Es 
sei zu berücksichtigen, dass nicht nur 
der Trailer bereits das Schiff verlassen 
habe, sondern auch schon die an den 
beiden Kisten angebrachten Ketten 
gelöst gewesen seien, die erste Kiste 
vollständig auf den Lkw verladen wor-
den und der Schaden an der zweiten 
Kiste eingetreten sei, da der Trailer 
nochmals rangiert worden sei, um die 
streitgegenständliche Kiste besser auf 
den Lkw verladen zu können.  
 
Die gegen diese Entscheidung gerich-
tete Revision der Beklagten hat keinen 
Erfolg, da das Berufungsgericht zu 
Recht angenommen hat, dass die Be-
klagte die Beförderung der beim Lade-
vorgang am 27.02.2002 beschädigten 
Druckmaschine im Wege des Selbst-
eintritts ausgeführt hat und der von den 
Klägerin geltend gemachten Schaden 
zu ersetzen hat.  
 
Der BGH führt aus, dass das Beru-
fungsgericht zu Recht von der Zustän-
digkeit der deutschen Gerichte sowie 
von der Anwendbarkeit des deutschen 
Frachtrechts ausgegangen ist. Selbst 
für den Fall, dass eine entsprechende 
Rechtswahl nicht anzunehmen oder 
unzulässig ist, folgt die Anwendbarkeit 
des deutschen Rechts daraus, dass 
sowohl die VN als auch die Beklagte 
ihre Hauptniederlassung jeweils in 
Deutschland haben und auch nichts 
dafür spricht, dass der hier in Rede 
stehende hypothetische Teilstrecken-
vertrag engere Verbindung mit einem 
anderen Staat aufweist. Weiter ist das 
Berufungsgericht von einen multimodal 
Transport unter Einschluss einer See-
strecke (§ 452 S. 1 u. 2 HGB) und we-
gen des bekannten Schadensortes von 
der Anwendbarkeit des § 452a S. 1 
HGB ausgegangen. Weiter hat das 
Berufungsgericht angenommen, dass 
die Maschine nicht auf der Seestrecke, 

sondern erst auf der anschließenden 
Landstrecke beschädigt worden ist. 
Daher war die Haftung der Beklagten 
nicht gem. § 660 Abs. 1 HGB be-
schränkt.  
 
Zwar ist in dem Verbringen des Trans-
portgutes nach dem Ausladen aus dem 
Schiff innerhalb des Hafens zu dem 
Lkw, mit dem der Weitertransport er-
folgen sollte, keine eigene (Land-) 
Teilstrecke zu sehen. Dies hat der Se-
nat für den Regelfall entschieden 
(BGHZ 164, 394, 396 ff.). Entgegen 
der Ansicht des Berufungsgerichts le-
gen auch die Umstände des Verbrin-
gens des Transportgutes auf dem Ma-
fi- Trailer innerhalb des Hafengeländes 
über eine Strecke von ca. 300 m keine 
andere Beurteilung nahe, dennoch hat 
die angefochtene Entscheidung be-
stand.  
 
Anders als der in der Entscheidung 
BGHZ 164, 394 zugrunde liegenden 
Fall ist das streitgegenständliche 
Frachtgut nicht vor, sondern bei seiner 
Verladung auf den Lkw, mit dem es 
weiter transportiert werden sollte, be-
schädigt worden. Der Verladevorgang 
ist aber nicht mehr der Seestrecke, 
sondern schon der sich daran an-
schließenden Landstrecke zuzuord-
nen. Daher bedarf die in der Entschei-
dung BGHZ 164, 394 getroffene Aus-
sage, die Seestrecke ende erst mit der 
Verladung des Gutes auf dem Trans-
portmittel, mit dem es auf dem Hafen 
entfernt werden soll, der Präzisierung.  
 
Der Senat geht davon aus, dass die 
Seestrecke nicht schon mit dem Aus-
laden des Gutes aus dem Schiff endet. 
Die Erwägung des Senats , die zu die-
sem Ergebnis führten, können jedoch 
für den hier in Rede stehenden Vor-
gang des Beladens des nächsten 
Transportmittels keine Geltung bean-
spruchen. Charakteristisch für den 
Seetransport mit bzw. in Containern 
sei das Löschen sowie die Lagerung 
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und etwaige Umlagerung des Trans-
portgutes im Hafengelände. Demnach 
wiesen diese eine enge Verbindung 
zur Seestrecke auf. Bei der Entladung 
des Transportguts würde regelmäßig 
eine Untersuchung auf mögliche 
Schäden hin nicht erfolgen, sondern 
eine Untersuchung würde frühestens 
zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem das 
Transportgut aus dem Terminal ent-
fernt werden solle. Der Verfrachter 
schuldet beim Seefrachtvertrag gem. § 
606 S. 2 HGB die Ablieferung des Gu-
tes und gibt den Besitz an dem Trans-
portgut regelmäßig erst mit Zustim-
mung des legitimierten Empfängers 
auf, den er in den Stand versetzen 
müsse, den Besitz über das Gut aus-
zuüben; diese Vorsausetzung sei mit 
dem Löschen der Ladung regelmäßig 
noch nicht erfüllt (vgl. BGHZ 164, 394, 
396 ff.).  
 
Rechtfertigen es jedoch diese Erwä-
gungen Vorgänge noch der Seestrecke 
zuzuordnen, denen das Transportgut 
im Anschluss an das Ausladen inner-
halb des Hafengeländes unterzogen 
wird, gilt dies nicht für den Vorgang 
des Beladens des nächsten Trans-
portmittels. Dieser einheitliche Vorgang 
ist nicht mehr der Seestrecke, sondern 
vollständig der nachfolgenden 
Landstrecke zuzurechnen.  
 
Unerheblich ist in diesem Zusammen-
hang der Vortrag der Beklagten, der 
von ihr mit der Reederei abgeschlos-
sene Seefrachtvertrag über die Kisten 
habe die Beförderung von Bremerha-
ven bis FOB Portsmouth Pier umfasst, 
so dass die Reederei die Kisten auf 
dem Terminal in Portsmouth auch 
noch auf den Lkw für den nachfolgen-
den Landtransport zu verladen gehabt 
habe. Denn auch insoweit ist gem. § 
452a S. 1 HGB nicht auf diesen Ver-
trag, sondern auf einen hypothetischen 
Teilstreckenvertrag zwischen den Par-
teien des Multimodalvertrages abzu-
stellen.  

Die Druckmaschine stürzte beim ran-
gieren des Trailers zu Boden. Dieser 
Umstand steht jedoch nicht der An-
nahme entgegen, dass der streitge-
genständliche Schaden erst beim Ver-
laden der Maschine auf den Lkw ein-
getreten ist. Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang nämlich, dass sich in 
dem Schaden das sich mit dem Verla-
devorgang verbundene Schadensrisiko 
realisiert hat. Schadensursächlich war, 
dass die Ketten, mit denen die streit-
gegenständliche Kiste befestigt war, 
bereits gelöst worden waren, um das 
Hochziehen der Kisten auf den Lkw zu 
ermöglichen. Als der Trailer nunmehr 
mit der nicht mehr gesicherten Kiste 
rangiert wurde, fiel die Kiste herunter.  
 
 
 
Aus aktuellem Anlass: Befreiung 
von der Umsatzsteuer nur bei 
durchlaufenden Posten 
 
Es gab in letzter Zeit einige Rückfra-
gen zur Frage der Umsatzsteuerpflicht 
von an uns angewiesenen Gebühren 
(nicht zu verwechseln mit Honoraren). 
Es soll im folgenden kurz noch einmal 
das grundlegende Prinzip anhand ei-
ner aktuellen Information der Finanz-
verwaltung  erklärt werden: 
 
Von Rechtsanwälten und Notaren ver-
auslagte Gebühren sind nur dann nicht 
umsatzsteuerpflichtig, wenn es sich um 
so genannte durchlaufende Posten  
handelt. Ein durchlaufender Posten 
liegt vor, wenn die Kanzlei, die die Be-
träge vereinnahmt und verauslagt, im 
Zahlungsverkehr lediglich als Mittels-
person auftritt.  
 
Der Mandant, der zur Zahlung ver-
pflichtet ist, muss also in unmittelbarer 
Rechtsbeziehung ( Kostenschuldner) 
zu dem Gläubiger der Zahlung stehen, 
um in den Genuss der Umsatzsteuer-
befreiung zu kommen.  
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Gebühren und Auslagen, die Rechts-
anwälte bei Behörden und ähnlichen 
Stellen für ihre Auftraggeber auslegen, 
sind nur dann durchlaufende Posten, 
wenn die Kosten nach dem RVG be-
rechnet werden und den Mandanten 
als Schuldner bestimmen. Das am 
häufigsten vorkommende Beispiel dürf-
ten Gerichtskosten sein. Diese werden 
von der Kanzlei lediglich als „Mittels-
person“ an das Gericht gezahlt. Ko-
stenschuldner ist der Mandant und da-
her ist auf diese Zahlung keine Um-
satzsteuer fällig. 
 
Zu beachten ist, dass, im Gegenteil 
zum obigen Beispiel, Gebühren wie 
z.B. Aktenversendungspauschalen, 
Handelsregisterauszüge oder Einwoh-
nermeldeamtsanfragen der Umsatz-
steuer unterliegen, da diese in der Re-
gel von der Kanzlei direkt in Auftrag 
gegeben werden. Die Kanzlei ist hier-
bei Kostenschuldner. Die Umsatzsteu-
erpflicht entsteht hier  regelmäßig bei 
Weitergabe an den Mandanten. 
 
Neuhaus 
 
 
Kein Anscheinsbeweis für die voll-
ständige Übergabe der Ware an den 
Frachtführer bei Teilverlust aus lee-
ren, noch vorhandenen Kartons. 
 
In einer aktuellen Entscheidung präzi-
siert und verschärft der BGH (Urteil 
vom 26.04.2007, AZ I ZR 31/05I) die 
Grundsätze für das Vorliegen der Vor-
aussetzungen eines Anscheinsbewei-
ses für die erfolgte vollständige Über-
gabe der Ware in den Gewahrsam des 
Frachtführers. 
 
In dem zu entscheidenden Fall war 
eine Lieferung von Computerfestplat-
ten nur teilweise  ausgeliefert worden. 
Es wurde eine umwickelte Palette beim 
Empfänger angeliefert. Beim Abpacken 
wurde dann entdeckt, dass zwei Kar-

tons aus der Palette geöffnet und ohne 
Inhalt waren. 
 
Der BGH führt in seinem Urteil als 
Leitsatz zu dieser Konstellation aus:  
 
„Besteht zwischen den Parteien eines 
Frachtvertrages Streit darüber, ob der 
beim Empfänger nicht angekommene 
Teil der Sendung überhaupt in die Ob-
hut des Frachtführers gelangt ist, kann 
nicht auf die Grundsätze des An-
scheinsbeweises zurück gegriffen wer-
den.  Da die Parteien über den Grund 
der Haftung streiten, scheidet auch 
eine Anwendung des § 278 ZPO aus. 
Der Anspruchsteller hat daher in einem 
solchen Fall den vollen Beweis dafür 
zu erbringen, dass der nicht beim 
Empfänger angekommene Teil der 
Sendung in die Obhut des Frachtfüh-
rers gelangt ist.“ 
 
Nach dem BGH sind also folgende 
Fallkonstellationen zu unterscheiden:  
 
Der Verlust des gesamten Ware aus 
der Sendung, der Verlust von einzel-
nen Packstücken aus einer Sendung 
und letztlich der  - vorliegende Fall- 
eines Teilverlustes des Inhalts bei an-
gelieferten Packstück.  
 
In den ersten beiden Fällen wird der 
Anscheinsbeweis für die vollständige 
Übergabe ausreichen. Er wird bei sich 
mit den Lieferpapieren deckender 
Handelsrechnung regelmäßig ange-
nommen.   
 
Im letzten Fall muss im Sinne des 
skizzierten Urteils hingegen stets der 
volle Beweis für die Übergabe der Wa-
re geführt werden. 
 
Das bedeutet, es sollte vor Klagerhe-
bung geklärt werden, ob Zeugen für 
die Übergabe der Ware zur Verfügung 
stehen. Im Idealfall lässt sich anhand 
der Pack- oder Picking Listen ermitteln, 
welcher  Lagermitarbeiter die Ware an 
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den Frachtführer übergeben hat, bzw. 
wer die Distribution der verlustigen 
Ware im Lager vorgenommen hat. Hilf-
reich sind auch Wiegeprotokolle bei 
Ein - und Ausgang am Lager.  
 
Sind konkrete Zeugen nicht erhältlich, 
müsste der verantwortliche Lagerleiter 
oder sein Stellvertreter angeboten 
werden. Diese müssten (in einem gut 
geführten Lager) detailreich Auskunft 
zu den Kontroll- und Sicherheitsmaß-
nahmen geben können. Ob diese ab-
strakten Schilderungen für die Führung 
eines Vollbeweises ausreicht, wird 
sehr von der Detailgenauigkeit der 
Schilderungen abhängen. Kann der 
Lagerleiter (eventuell auch ein Sach-
verständiger) bestätigen, dass die Ein-
gangs- und Ausgangskontrollen ( ins-
besondere eine Verwiegung) so genau 
sind, dass auch kleinere Fehlmengen 
bemerkt werden würden, dürften gute 
Chancen einer Vollbeweisführung be-
stehen 
 
Letztendlich sind dem Gericht hier 
große Bewertungsspielräume bei der 
Beweiswürdigung eröffnet. Eine gene-
relle Prognose ist daher nur schwer zu 
treffen. Ein erfolgreicher gerichtlicher 
Regress wird in dieser Konstellation 
sehr von den Umständen des Einzel-
falles abhängen. 
 
Neuhaus 
 
 
Begründung von Empfängerrechten 
gegenüber dem ausführenden Un-
terfrachtführer (BGH Urt. v. 
14.06.2007 – I ZR 50/05) 
 
Der BGH hat in einem jüngeren Urteil 
aus Juni diesen Jahres seine Recht-
sprechung aufgegeben, nach der dem 
Empfänger gegen den ausführenden 
Unterfrachtführer lediglich Schadener-
satzansprüche zustehen sollen, wenn 
ein aufeinander folgender Frachtführer 
i.S.v. Art 30 WA, Art. 34 CMR gegeben 

ist. Unter Aufgabe seiner früheren 
Rechtsprechung (BGH Urt. v. 
24.10.1991 – I ZR 208/89, BGHZ 116, 
15) gewährt der BGH dem Empfänger 
eigene Schadenersatzansprüche ge-
gen den Unterfrachtführer, ohne dass 
die in Deutschland seltene Rechtsfigur 
des aufeinander folgenden Frachtfüh-
rer vorliegen müsste.  
 
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 
 
Die Klägerin war Transportversicherer 
der X-GmbH aus Deutschland, welche 
optische Gerätschaften von der Y-Ltd. 
aus Japan bezog. Die Y-Ltd. beauf-
tragte die Z-Inc. mit dem Transport von 
Japan nach Deutschland. Zu diesem 
Zwecke wurde ein HAWB ausgestellt, 
in welchem die Z-Inc. als Luftfrachtfüh-
rer, die Y-Ltd. als Absender und die W-
GmbH, die Empfangsspediteurin der 
der X-GmbH, als Empfänger eingetra-
gen waren. Mit dem Luftfrachttransport 
beauftragte die Z-Inc. wiederum die 
Beklagte. Diese stellte einen MAWB 
aus, in welchem die Z-Inc. als Absen-
der und Agent des Luftfrachtführers 
und die W-GmbH wiederum als 
Empfängerin der Sendung genannt 
wurden. 
 
Bei Eintreffen der Sendung und Über-
nahme durch den Empfangsspediteur 
W-GmbH wurden bereits Beschädi-
gungen abgeschrieben. Es stellte sich 
später ein Totalschaden heraus. Die 
Klägerin, als Transportversicherer geht 
gegen die Beklagte als ausführenden 
Frachtführer aus abgetretenem und 
übergegangenem Recht ihrer VN, der 
X-GmbH, sowie aus abgetretenem 
Recht der W-GmbH als Empfängerin 
der Sendung vor.  
 
Während der Instanzen wurde das 
Vorgehen aus den abgetretenen und 
übergegangenen Rechten der VN auf-
gegeben, da diese keine vertraglichen 
Beziehungen zu der Beklagten besaß. 
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Spannende und nunmehr vom BGH 
entschiedene Frage war, ob der Emp-
fangsspediteur W-GmbH als Empfän-
ger der Sendung eigene Schadener-
satzansprüche gegen die Beklagte als 
ausführender Frachtführer hatte, die er 
an die Klägerin abtreten konnte. 
 
Nachdem der BGH die Rechtsfigur des 
aufeinander folgenden Frachtführers in 
der vorliegenden Fallkonstellation zu-
recht abgelehnt hatte, bejahte er unter 
Aufgabe seiner früheren Rechtspre-
chung eigene Ersatzansprüche aus der 
Empfängerstellung in dem zwischen 
Hauptfrachtführer (hier Z-Inc.) und Un-
terfrachtführer (hier Beklagte) ge-
schlossenen Frachtvertrag. 
 
Obwohl vorliegend ein Luftfrachttrans-
port streitgegenständlich war, begrün-
dete der BGH, wegen der Gleichartig-
keit der Ansprüche, seine Argumenta-
tion aus den Vorschriften und Rechts-
gedanken der CMR heraus. Der BGH 
sah den zwischen Hauptfrachtführer 
und Unterfrachtführer geschlossen 
Vertrag als eigenständigen, echten 
Frachtvertrag an. Der Hauptfrachtfüh-
rer habe als Absender des Unter-
frachtvertrages die Absenderrechte 
gem. Art. 17 ff. CMR gegen den 
Subfrachtführer. Es sei kein Grund 
ersichtlich, dem Empfänger aus 
diesem Frachtvertrag nicht ebenfalls 
Schadensersatzansprüche 
zuzubilligen. Dem Empfänger stünden 
gegenüber dem ausführenden 
Frachtführer die Primärrechte auf 
Ablieferung des Gutes und Übergabe 
der Zweitausfertigung des 
Frachtbriefes zu. Da die Sekundäran-
sprüche die Sicherung der Primäran-
sprüche bezwecken, müssten die 
Schadenersatzansprüche auch dem 
Empfänger zustehen. Auch Art. 34 
CMR stünde der Begründung eigener 
Ersatzansprüche im Umkehrschluss 
nicht entgegen, da es sich bei dem 
aufeinander folgenden Frachtführer 
und der „klassischen“ Frachtführerkette 

um zwei unterschiedliche Rechtsfigu-
ren handele. 
 
Der BGH folgt somit der überwiegen-
den Auffassung in der Rechtsliteratur, 
die entschiedene Kritik an der früheren 
Rechtsprechung des BGH geübt hatte. 
 
Das Urteil wird weit reichende Konse-
quenzen haben, worauf Thume in sei-
ner Urteilsanmerkung in TransportR 
2007, 427 f.) bereits hingewiesen hat.  
 
Wegen der Gleichartigkeit der Ausge-
staltung der Empfängerrechte in CMR 
und HGB ist die Entscheidung auf na-
tionale Straßengüter- und Luftbeförde-
rungen übertragbar. Sowohl der Emp-
fänger als auch der Hauptfrachtführer 
als Absender des Unterfrachtvertrages 
können Rechte gegen den Unterfracht-
führer geltend machen. Es besteht in-
soweit eine Doppellegitimation.  
 
Neben der Ersatzverpflichtung aus 
dem Unterfrachtvertrag besteht dar-
über hinaus eine Ersatzverpflichtung 
aus dem Hauptfrachtvertrag nach § 
437 HGB. 
 
Nachdem der BGH nunmehr den 
Frachtvertrag zwischen Haupt- und 
Unterfrachtführer als echten Frachtver-
trag anerkannt hat, muss er in der 
Konsequenz auch die Empfängerver-
pflichtungen aus § 421 HGB im Ver-
hältnis Empfänger – Unterfrachtführer 
anerkennen. Die vieldiskutierte  Ent-
scheidung des BGH (I ZR 201/04, 
TransportR 2006, 29 ff.), nach welcher 
dem Unterfrachtführer kein Standgeld-
anspruch gegen den die Ablieferung 
verlangenden Empfänger zustehen 
sollte, dürfte somit keinen Bestand ha-
ben. 
 
Zu Abschluss noch ein Hinweis auf ein 
in eigener Sache ergangenes BGH-
Urteil (Urt. v. 19.04.2007 – I ZR 90/04), 
in welchem der BGH unter Aufrechter-
haltung seiner Rechtsprechung, wie 
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auch im oben behandelten Urteil, das 
Vorliegen der Rechtsfigur des aufein-
ander folgenden Frachtführers verneint 
hat. Der BGH zieht die Grenzen des 
aufeinander folgenden Frachtführers, 
anders als andere Rechtsordnungen, 
per definitionem eng. Aufeinanderfol-
gender Frachtführer i.S.v. Art. 34 CMR 
sei nur derjenige Unterfrachtführer, der 
durch die Annahme von Gut und 
Frachtbrief als sog. Samtfrachtführer 
gesamtschuldnerisch neben dem ihn 
beauftragenden Haupt- oder Unter-
frachtführer Vertragspartei werde. 
Frachtbrief i.S.d. Art. 34 CMR sei hier-
bei der über den Frachtvertrag zwi-
schen dem Absender und dem Haupt-
frachtführer ausgestellte durchgehen-
de, auf die gesamte Beförderungs-
strecke lautende und dem Hauptfracht-
führer vom Absender ausgehändigte 
Frachtbrief. Wenn ein solcher nicht 

ausgestellt oder vom Unterfrachtführer 
nicht angenommen oder an diesen 
nicht weitergegeben worden sei, sei 
der Unterfrachtführer kein aufeinander 
folgender Frachtführer i.S.d. Art. 34 
CMR. Der über die gesamte Strecke 
ausgestellte Frachtbrief müsse vom 
Absender und vom Hauptfrachtführer 
unterzeichnet worden sein. 
 
Da diese Voraussetzungen in der Pra-
xis selten bis nie gegeben sind, fehlt es 
der Rechtsfigur des aufeinander fol-
genden Frachtführers, zumindest in 
Deutschland, an praktischer Relevanz. 
 
Göke 
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